
Mein Leben 
hat ein 
Türschild.

Ambulant
Betreutes Wohnen

Eingliederungshilfe nach 
§§53 ff Sozialgesetzbuch XII

Verein
Wohlfahrt

Ihr Spende ist sinnvoll und willkommen

Der Verein Wohlfahrt e.V. ist vom Finanzamt Mönchen-

gladbach als gemeinnützig anerkannt, Steuernummer 

121/5790/4702 nach §5, Abs. 1 Nr. 9 des Körperschafts-

steuergesetzes. Somit stellen wir abzugsfähige Spenden-

belege aus.

Spendenkonto IBAN: DE36 310 500 00 000 00 848 22

SSK Mönchengladbach BIC: MGLSDE33X X X

Kooperation 

Das Ambulant Betreute Wohnen ist eingebunden in das 

starke Netzwerk der Stadt Mönchengladbach.  

Es besteht eine Zusammenarbeit und Kommunikation 

mit gesetzlichen Betreuern, Ärzten, Behörden, Landes-

kliniken und Fachgremien.

Bereichsleitung

Gerda Frede, Dipl. Sozialarbeiterin

Unser Treffpunkt am 

Kirchplatz.

Der Trägerverein

Der Verein Wohlfahrt e.V. ist einer der ältesten 

Vereine Mönchengladbachs. Gegründet 1896 

von der kath. Hauptpfarre St. Mariä Himmelfahrt 

ist er Träger von vier sozialen Einrichtungen und 

zwei Altenheimen in Mönchengladbach. Außer-

dem ist er Gesellschafter des »Volksvereins«. 
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So finden Sie uns:

Unsere Einrichtung liegt nahe am 

Alten Markt und ist zu Fuß gut zu 

erreichen.

Ambulant Betreutes Wohnen

Kirchplatz 11

41061 Mönchengladbach

Tel. 02161/1768 51

Fax: 02161/20 84 91

bewo@vereinwohlfahrt.de

www.vereinwohlfahrt.de



Den Alltag leben lernen

Der Verein Wohlfahrt e.V. unterstützt mit seinem 

Angebot „Ambulant Betreutes Wohnen“ Menschen, 

die aufgrund einer Abhängigkeitserkrankung 

oder psychischen Beeinträchtigung Hilfe bei der 

Bewältigung ihres Alltags benötigen. Ambulante 

Betreuung ist der Wegbegleiter bei der Hinführung 

zu einer selbstständigen Lebensführung.

Auf eigene Stärken bauen

Entdecken Sie Ihre persönlichen Stärken und 

bauen Sie Ihre eigenen Möglichkeiten aus, um Ihr 

Leben eigenständig zu führen. Wir helfen Ihnen 

dabei, neue Perspektiven zu entwickeln. 

Ein Weg 
entsteht, indem 
man ihn geht.

Meine eigenen 
vier Wände sind 

mir wichtig.

Der Hilfeplan

Gemeinsam mit dem Hilfesuchenden 

wird ein Individueller Hilfeplan (IHP) 

erarbeitet, in dem die Art, die Mittel, 

die Dauer und die Intensität der Hilfen 

festgelegt werden.

Wohnen

  Wir begleiten Sie bei der Regelung 

Ihrer Wohnungsangelegenheiten.

Arbeiten

  Wir motivieren Sie zur Aufnahme  

einer beruflichen oder anderen sinn-

stiftenden Tätigkeit.

Gesundheit

  Wir begleiten Sie dabei, passende 

medizinische, therapeutische  

und rehabilitative Angebote zu finden 

und wahrnehmen zu können.

Behörden

  Wir unterstützen Sie bei Behörden-

gängen.

Freizeit

  Wir begleiten Sie dabei, am gesell-

schaftlichen Leben teilzunehmen und 

eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu 

finden.

Beziehungen

  Wir bieten Ihnen vermittelnde Ge-

spräche bei allen Beziehungsfragen.

ich

Das Ambulant Betreute Wohnen wird im 

Rahmen der Eingliederungshilfe über 

den Landschaftsverband Rheinland 

(LVR) finanziert. Die Vergütung der Be-

treuungsleistungen nach § 53, 54 SGB 

XII erfolgt über die Abrechnung von 

Fachleistungsstunden, die im Rahmen 

der individuellen Hilfeplanung durch 

den jeweiligen Kostenträger bewilligt 

worden sind. Grundsätzlich können 

Klienten mit eigenem Einkommen oder 

Vermögen zur Eigenbeteiligung an 

den Kosten der Betreuungsleistungen 

seitens der Kostenträger herangezogen 

werden. Dies erfolgt auf der Grundlage 

der §§ 85 ff SGB XII. 

Kostenanfragen


